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Nr. 1. 45. Jahrg.Sonntag, 4. Jänner 1914.

system durch Versendung von an dritte Personen zu ver¬Kundmachungen.
kaufende Scheine. Es wird auf dieses schwindelhafte
Treiben mit dem Bemerken eindringlichst aufmerksamGemeindeausschuß=Sitzung

gemacht, daß sich alle jene Personen, welche sich an denam Mittwoch, den 7. Jänner 1914, abends 6 Uhr Vertrieb dieser Waren im Wege des Schneeballensystems
beteiligen, einer Uebertretung des § 59 G. O. schuldigTagesordnung:
machen und daß daher gegen diese Personen von h. a.Mitteilungen des Vorsitzenden1.
das Strafverfahren eingeleitet werden wirdAnsuchen der freiw. Feuerwehr und Bestätigung

9Feldkirch, am 27. Dezember 1913.des Kommandanten im Sinne des § 22 der Feuer¬
Der k. k. Statthaltereirat und Leiter derwehrordnung el690Bezirkshauptmannschaft:Bericht des Finanzausschusses über den Gemeinde¬3.

11voranschlag für das Jahr 1914. Ferrari m. p.
Anträge, Anfragen und Beschwerden.

Im Sinne des § 114:3:b bezw. § 118:1 W. V.Dornbirn, am 2. Jänner 1914.
1. Tl. wird hiemit allgemein verlautbart, daß die Be¬Der Bürgermeister: E. Luger.

günstigung nach § 31 bzw. 32 W. G. erlischt, wenn
a) ein auf Grund der Bestimmungen des § 31Maul= und Klauenseuche Erlöschen in

oder § 32 W. G. in der Ersatzreserve befindliche SoldatZwischenwasser, Röthis, Viktorsberg den Begünstigungstitel verliertund Rankweil. b) wenn die Reklamanten den jährlichen Nachweis
des Fortbestandes des Begünstigungsanspruches trotz derDie in den Gemeinden Zwischenwasser, Röthis,
am Ende des Monats Dez. erhaltenen AufforderungViktorsberg und Rankweil aufgetretene Maul= und Klau¬
bis Ende Jänner ohne genügende Rechtfertigung nichtenseuche wurde wieder amtlich als erloschen erklärt.
beibringenFeldkirch, am 23. Dezember 1913. Indem diese Bestimmungen öffentlich bekannt ge¬

Der k. k. Statthaltereirat
macht werden, wird hiemit ausdrücklich betont, daß dieserund Leiter der Bezirkshauptmannschaft gestellte Termin (31. Jänner 1914) umso sicherer einzu¬

Ferrari. halten sein wird, als gegen die Säumigen mit aller
Strenge des Gesetzes, d. i. mit der Aberkennung der be¬

Jene Parteien, welche lebende Zäune längs der züglichen Wehrbegünstigung vorgegangen werden müßte.
Reichsstraße besitzen und dieselben während des abge¬ Hiebei wird noch ausdrücklich bemerkt, daß der Titel¬
laufenen Sommers noch nicht entsprechend geschnitten nachweis nicht von dem Begünstigten (Reklamierten)
haben, werden auf Grund der Bestimmungen der be¬ sondern von dessen Angehörigen (Reklamanten) zu er¬
stehenden Straßenpolizeiordnung aufgefordert, dieselben bringen ist, und daß eine bloße Neubestätigung des Fa¬
bis längstens 15. Jänner 1914 derart zu schneiden, daß milienauskunftsbogens und Familienväterzeugnisses und
deren Höhe 1·30 m und deren Breite von der Zaun deren Vorlage anher allein nicht genügt, sondern daß ein Ge¬
mitte gegen die Straße zu 30 cm nicht überschreitet. such (stempelfxei) um die fernere Zuerkennung der Be¬

günstigung den vorgenannten Beilagen anzuschließenDie abgeschnittenen Zweige sind vom Straßengrunde
sind, von dem Reklamanten bei der zuständigen k. k. Be¬sogleich zu entfernen.
zirkshauptmannschaft einzubringen sein wirdDiejenigen Besitzer lebender Zäune, welche vorste¬

hendem Auftrage nicht rechtzeitig nachkommen, haben zu 2=1Feldkirch, am 20. Dezember 1913.
gewärtigen, daß die erforderlichen Arbeiten auf ihre Der k. k. Statthaltereirat257Kosten durchgeführt werden. und Leiter der Bezirkshauptmannschaft

Feldkirch, am 18. Dezember 1913. Ferrari.
Der k. k. Statthaltereirat u. Leiter d. Bezirkshauptmannschaf In Gemäßheit der §§ 18 und 19 des Gesetzes vom

Ferrari m. p
23. Mai 1883 R. G. B. Nr. 83, über die Evidenzhaltung
des Grundsteuerkalasters wird zur allgemeinen KenntnisDas Exporthaus Adolf Deutsch in Budapest betreibt
gebracht, daß der gefertigte Vermessungsbeamte zum Zweckeden Verkauf von Schnittwaren nach dem Schneeballen¬


